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Vorwort

Zu einer resilienten Demokratie gehört es, demokratische Institutionen vor 
antidemokratischen Angriffen, Ausnutzungen und Aushöhlungen effektiv zu 
schützen. Der freiheitliche und wertetolerante Verfassungsstaat muss zwar 
auch den „Feinden der Freiheit“ ein hinreichendes Maß an politischer Freiheit 
einräumen; er muss Verfassungsfeinden bei ihrem „Marsch durch die Institu-
tionen“ aber nicht auch noch die Tür aufhalten. Vor diesem Hintergrund ver-
dienen „Extremismusklauseln“ im Parlamentsrecht besondere Beachtung: Sie 
zielen – zumindest nach derzeitigen Überlegungen – nicht auf ein unmittelba-
res Beschäftigungsverbot von „Extremistinnen“ und „Extremisten“ im parla-
mentsinternen Bereich. Vielmehr haben sie einen Ausschluss der nach den 
Abgeordnetengesetzen auf Bundes- wie Landesebene vorgesehenen Kostener-
stattung für Arbeits-, Dienst- und Werkverträge mit entsprechenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zum Gegenstand. Die Kürzung der Amtsausstattung 
soll die Beschäftigung von Verfassungsfeinden unattraktiver machen und bil-
det auf diese Weise einen wichtigen Baustein einer resilienten Demokratiever-
fassung.

Ob „Extremismusklauseln“ im Parlamentsrecht verfassungsrechtlich zuläs-
sig sind und unter welchen Voraussetzungen sie sich sinnvoll vollziehen las-
sen, untersucht die vorliegende Abhandlung im Auftrag und am Beispiel des 
Bayerischen Landtags. Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Problemfelder 
werden dabei genauso beleuchtet wie straf-, zivil- und arbeitsrechtliche Fra-
gestellungen. Die Begutachtung erfolgt durchgehend im föderalen Rechtsver-
gleich und nimmt die Rechtslage auf Bundesebene und in den anderen Län-
dern ergänzend in den Blick. Die zu Tage geförderten Erkenntnisse lassen sich 
verallgemeinern und auf die Abgeordnetengesetze auf Bundes- und Landes-
ebene ebenso übertragen wie auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in 
den jeweiligen Parlamenten vertretenen Fraktionen.

Passau, im Sommer 2024	 Tristan Barczak
	 und Tim Renner
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A. Einführung

I. Hintergrund und Fragestellungen

Sofern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten auf Bundes- 
und Landesebene in der Vergangenheit im Fokus des rechtspolitischen wie 
rechtswissenschaftlichen Interesses standen, ging es vornehmlich um Fragen 
ihrer sozialen Absicherung, ihres missbräuchlichen Einsatzes zu Wahlkampf-
zwecken sowie der anstößigen Beschäftigung von Ehegatten und sonstigen 
Verwandten. Die Frage nach der Verfassungstreue der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abgeordneten ist demgegenüber bislang kaum je thematisiert, 
geschweige denn näher behandelt worden. Dies hat sich vor dem Hintergrund 
aktueller Verdachtsfälle im Deutschen Bundestag wie in mehreren Landtagen 
geändert, im Rahmen derer sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzelner 
Abgeordneter wie auch von Fraktionen als potentielle „Verfassungsfeinde“ 
herausgestellt haben.1 Als ein Mittel zum Schutz der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung sowie der Funktionsfähigkeit und Integrität des Deut-
schen Bundestags und der Landtage gilt dabei die Normierung einer „Extre-
mismusklausel“. Mit dieser soll zwar kein Beschäftigungsverbot „verfas-
sungsfeindlicher“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einhergehen, wohl aber 
ein Ausschluss der nach den Abgeordnetengesetzen auf Bundes-2 wie Landes-
ebene3 vorgesehenen Kostenerstattung für Arbeits-, Dienst- und Werkverträge 
mit den betreffenden Personen. Eine entsprechende Kürzung der Amtsausstat-
tung kann die Beschäftigung von „Verfassungsfeinden“ im parlamentarischen 
Binnenraum zwar effektiv nicht verhindern, aber zumindest unattraktiver ge-
stalten. Auf diese Weise könnte eine „Extremismusklausel“ einen wichtigen 
Baustein zum Schutz demokratischer Institutionen vor antidemokratischer 

1  Vgl. vor diesem Hintergrund auch die Rechtsgutachten von Klaus Ferdinand Gär-
ditz betreffend den Schutz des Parlaments vor verfassungsfeindlichen Einflüssen und 
Aktionen, erstattet im Auftrag des Deutschen Bundestages, Juni 2024, insb. S. 70 ff. 
und Markus Ogorek, Zu rechtlichen Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen gegenüber Beschäftigten von Abgeordneten oder Frak-
tionen mit extremistischen Verbindungen, August 2024.

2  § 12 Abs. 3 AbgG.
3  § 6 Abs. 4 AbgG BW; Art. 8 BayAbgG; § 7 Abs. 3 BlnAbgG; § 8 BbgAbgG; §§ 3 

Abs. 3, 3a HmbAbgG; § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 HessAbgG; § 9 Abs. 4 AbgG MV; § 7 
Abs. 2 NdsAbgG; § 6 Abs. 3 – 5 AbgG NRW; § 6 Abs. 3 RhPfAbgG; § 6 Abs. 4 Sächs-
AbgG; § 8 Abs. 2 AbgG LSA; § 9 AbgG SH; § 7 ThürAbgG. Keine Kostenerstattung 
erfolgt hingegen nach dem BremAbgG und dem SaarlAbgG.
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Aushöhlung bilden und zur Stärkung der demokratischen Resilienz insgesamt 
beitragen.4

Der vorliegenden Abhandlung liegt ein Rechtsgutachten im Auftrag der 
Präsidentin des Bayerischen Landtags zugrunde.5 Im Zentrum des Gutachtens 
steht die Frage, ob die Einführung einer entsprechenden „Extremismusklau-
sel“ im Bayerischen Abgeordnetengesetz mit höherrangigem Recht in Ein-
klang stünde und wie eine entsprechende Klausel einfach-rechtlich auszuge-
stalten wäre, um einen rechtssicheren Vollzug zu gewährleisten. Darüber hin-
aus nimmt das Gutachten zu den möglichen Auswirkungen einer solchen 
Klausel auf bestehende vertragliche Beziehungen („Altverträge“) Stellung 
und geht auf mögliche Regressansprüche im Fall einer unberechtigten Kos-
tenerstattung ein. Inhalt des vorliegenden Gutachtens sind damit nicht nur die 
mit einer „Extremismusklausel“ verbundenen verfassungs- und verwaltungs-
rechtlichen Fragestellungen, sondern auch die zivil- und arbeitsrechtlichen 
sowie strafrechtlichen Implikationen einer solchen Regelung. Ergänzend wird 
analysiert, ob eine entsprechende Regelung auch für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Fraktionen im Bayerischen Fraktionsgesetz normiert werden 
könnte. Diese Fragestellung wird im vorliegenden Zusammenhang als Annex 
behandelt. Im Vordergrund steht die Frage eines Ausschlusses der Kostener-
stattung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abgeordneten des Bayeri-
schen Landtags. Über den Gutachtenauftrag hinaus wird zudem die Rechts-
lage auf Bundesebene und in den übrigen Bundesländern in den Blick genom-
men. Da die Abgeordnetengesetze auf Bundes- und Landesebene in der Frage 
der Kostenerstattung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehend parallel 
verfasst sind, lassen sich die vorliegend gewonnenen Erkenntnisse  – jeden-
falls cum grano salis – verallgemeinern und auf die Abgeordnetengesetze an-
derer Länder wie auch des Bundes übertragen.

Die zu begutachtende Neuregelung verfolgt das rechtspolitische Ziel, einem 
Abgeordneten die Erstattung der Kosten von Arbeits-, Dienst- oder Werkver-
trägen versagen zu können, sofern der betreffende Mitarbeiter bzw. Auftrag-
nehmer als „Extremist“ bzw. „Verfassungsfeind“ anzusehen ist. Nicht unter-
sucht werden demgegenüber die Möglichkeiten und Grenzen eines Vorgehens 

4  Zu Resilienz als Verfassungsfunktion auszugsweise Gärditz, in: Herdegen/Ma-
sing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, § 4 Rn. 153 ff.; 
ders., NJW 2024, 407 (407 f., Rn. 4 f.); Barczak, Der nervöse Staat, 2. Aufl. 2021, 
S. 605 ff.; Bublitz, in: Schuppert/Repohl (Hrsg.), Resilienz, 2023, S. 91 (91 f.); Klafki, 
KritV 103 (2020), 113 ff.; Schuppert, Der Staat 60 (2021), 473 (479 ff.); dezidiert mit 
Blick auf das Landesverfassungsrecht Gärditz, DVBl. 2024, 870 ff.

5  Hierzu sowie zu weiteren in Bayern angedachten Instrumenten zum Schutz eines 
ordnungsgemäßen Parlamentsbetriebs Worm, BayVBl. 2025, 1 (7 f.). Das Gutachten ist 
abrufbar unter: https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet_Dokumente/Sons 
tiges_A/Gutachten_Extremismusklausel_2024.pdf.
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gegen „extremistische“ Parlamentarierinnen und Parlamentarier.6 Nach Art. 8 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 
Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeordnetengesetz  – im Folgenden: 
BayAbgG7) werden einem Mitglied des Bayerischen Landtags zur Unterstüt-
zung seiner parlamentarischen Arbeit Kosten für Arbeits-, Dienst- und Werk-
verträge in dem im Haushaltsgesetz vorgesehenen Umfang gegen Nachweis 
erstattet. Einschränkungen sehen die Absätze  2 bis 8 des Art. 8 BayAbgG 
bislang nur in Konstellationen vor, in denen Interessenkollisionen aufgrund 
von persönlicher Beteiligung, Verwandtschaft oder einer sogenannten Über-
kreuzbeschäftigung drohen. Das Gleiche gilt dem Grunde nach gemäß § 12 
Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen 
Bundestages (Abgeordnetengesetz – im Folgenden: AbgG8) für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten. Ergänzend ist ein Er-
stattungsanspruch auf Bundesebene nach § 12 Abs. 3a AbgG9 auch für solche 
Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschlossen, die nicht 
der Unterstützung bei der Erledigung der parlamentarischen Arbeit dienen 
und deshalb nicht in der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen.

Hintergrund für die hier zu begutachtende Neuregelung ist der Umstand, 
dass die Verwaltung des Bayerischen Landtags im Jahr 2023 Medienberichten 
zufolge bei vier Mitarbeitern einzelner Abgeordneter der Partei „Alternative 
für Deutschland“ (AfD) im Bayerischen Landtag Bezüge zu extremistischen 
Organisationen identifiziert hat: zwei als Mitglieder der als rechtsradikal ein-
gestuften Burschenschaft „Danubia München“, die beiden anderen als Akti-
visten der „Identitären Bewegung“.10 Vor diesem Hintergrund hat das Präsi-

6  Dazu etwa Manns/Hettich, DÖV 2023, 1044 ff. und Hölscheidt, DÖV 2024, 
941 ff. Zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Ausschluss eines Abge-
ordneten aus einer Landtagsfraktion wegen Kontakten in die „extremistische Szene“ 
vgl. RhPfVerfGH, Urt. v. 29. Januar 2019 – VGH O 18/18 –, NVwZ 2019, 786. Zur 
Beobachtung von Abgeordneten durch den Verfassungsschutz siehe noch D. I. 2. b).

7  In der Fassung der Bekanntmachung v. 6. März 1996 (GVBl. S. 82).
8  In der Fassung der Bekanntmachung v. 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326).
9  § 12 Abs. 3a AbgG wurde eingefügt durch Einunddreißigstes Gesetz zur Ände-

rung des Abgeordnetengesetzes v. 14. November 2020 (BGBl. I S. 2394). Die Ände-
rung geht auf eine Empfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuss) v. 1. Oktober 2020 zurück, BT-Drs. 19/23037, S. 3, 
8 ff. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfG, Beschl. v. 19. September 
2017 – 2 BvC 46/14 –, BVerfGE 146, 327, Rn. 114) angemahnt, der Deutsche Bundes-
tag habe durch ergänzende Regelungen des Abgeordnetengesetzes oder anderer unter-
gesetzlicher Vorschriften dafür Sorge zu tragen, dass der Verwendung von Abgeordne-
tenmitarbeitern im Wahlkampf verstärkt entgegengewirkt wird und die Einhaltung der 
Grenzen des § 12 Abs. 3 Satz 1 AbgG nachvollziehbarer Kontrolle unterliegt.

10  Dazu nur https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/bayerischer-landtag-afd-
mitarbeiter-im-bayerischen-landtag-steuergeld-fuer-verfassungsfeinde-id70146596.
html. Breit dokumentiert sind – auch über Bayern hinaus – die zahlreichen Verbindun-

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/bayerischer-landtag-afd-mitarbeiter-im-bayerischen-landtag-steuergeld-fuer-verfassungsfeinde-id70146596.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/bayerischer-landtag-afd-mitarbeiter-im-bayerischen-landtag-steuergeld-fuer-verfassungsfeinde-id70146596.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/bayerischer-landtag-afd-mitarbeiter-im-bayerischen-landtag-steuergeld-fuer-verfassungsfeinde-id70146596.html



